
II. Abschluss Erzieher (m/w/d) 

Praxisintegriert (PIA) S.4

I. Abschluss Sozialpädagogischer Assistent (m/w/d)

Direkteinstieg Kita (Teilqualifizierung) S.1-2
Praxisintegriert (PIA) S.3

Fördermöglichkeiten im Berufsbild Erziehung

Beratung 
Beschäftigten-
qualifizierung

Sandra Oliveri
07131 / 969 787

Manuela Häberle 
07131 / 969 279 

E-Mail
Heilbronn.QCG
@arbeitsagentur.de

Ziel der Qualifizierung

III. Anpassungsqualifizierung

Anpassungsqualifizierung im Bereich Erziehung S.5

mailto:Heilbronn.QCG@arbeitsagentur.de
mailto:Heilbronn.QCG@arbeitsagentur.de


I. Abschluss Sozialpädagogischer Assistent (m/w/d)
Abschlussorientierte Qualifizierung §81 SGBIII

Direkteinstieg Kita - Teilqualifizierung (TQ)

Zugangsvoraussetzungen

Schule
Hauptschulabschluss

Sprache
Sprachniveau B2

Ausbildung
min. 2-jährige abgeschlossene 
Ausbildung

oder
Der/Die Bewerber/in hat eine 
Ausbildung, die aber schon 
mehr als 4 Jahre zurückliegt –
seither als Helfer/in tätig

1

Finanzierung

Förderung nach § 81 SGB III 

Zielgruppe 
Ungelernte = ohne Ausbildung
Wieder Ungelernte = Personen, 
welche die letzten vier Jahre nicht 
mehr im erlernten Beruf tätig waren.

100% Lehrgangskosten (+ 
Fahrkosten, ggf. + 
Kinderbetreuungskosten)

Arbeitsentgeltzuschuss in Höhe der 
Differenz zwischen tatsächlich 
gezahltem Arbeitsentgelt und der 
durchschnittlichen 
Ausbildungsvergütung der 
praxisintegrierten Ausbildung zur 
sozialpädagogischen Assistentin bzw. 
zum sozialpädagogischen Assistenten. 

Träger / Schulen
Seite 2

Zertifikat Schulkindbetreuer/in 
Ablauf: Jahr 1 = TQ 1 

3 Unterrichtstage (19 Wochenstunden)
theoretische Ausbildung

2 Tage
praktische Ausbildung in der Einrichtung

Sozialpädagogische Assistenz  
Ablauf: Jahr 2 = TQ 2  

2 Unterrichtstage (13 Wochenstunden)
theoretische Ausbildung

3 Tage
praktische Ausbildung in der Einrichtung

Abschlussprüfung
(zwei schriftliche, eine 
mündliche Prüfung)

Finanzierung
Förderung nach § 82 SGB III

Zielgruppe 
Qualifizierte Beschäftigte = 
mit Ausbildung

Anteilige Kostenübernahme 
der Lehrgangskosten und 
des Arbeitsentgelts. Die 
Förderhöhe richtet sich nach 
Unternehmensgröße. 

Siehe III. Anpassungs-
qualifizierung.



I. Abschluss Sozialpädagogischer Assistent (m/w/d)
Abschlussorientierte Qualifizierung §81 SGBIII

Direkteinstieg Kita - Teilqualifizierung (TQ)

2

Träger / Schulen

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik 
St. Martin, Neckarsulm

07132/999 570
fs-neckarsulm@schulenfuersozialeberufe.de

Anna-Haag-Schule, Backnang
07191 896-300
ahs@ahs-bk.de 

Augusta-Bender-Schule, Mosbach
06261 8908-50
send@augusta-bender-schule.de

mailto:fs-neckarsulm@schulenfuersozialeberufe.de
mailto:ahs@ahs-bk.de
mailto:send@augusta-bender-schule.de


Schulische Zugangsvoraussetzungen
Wichtiger Hinweis
Die Voraussetzungen werden durch die 
Schule geprüft. Weitere Informationen 
unter: www.km-bw.de

Schule
Hauptschulabschluss
Notendurchschnitt: min. 3,0

Sprache
Deutschnote: min. 3,0

alternativ
min. 2-jährige abgeschlossene Ausbildung 

I. Abschluss Sozialpädagogischer Assistent (m/w/d)
§81 SGB III

Praxisintegriert (PIA) – 3-jährige Umschulung

Träger / Schulen  

Berufliche Schulen Bretten
0721 936 616 00
sekretariat@bsb-bretten.de 

3

Ablauf

In Vollzeit: 3 Jahre (praxisintegriert)

Finanzierung

100% Lehrgangskosten 
(+ Fahrkosten, ggf. + Kinderbetreuungskosten)

70 % Arbeitsentgeltzuschuss

Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
für eine Förderung

Der/Die Bewerber/in hat keine Ausbildung

oder
Der/Die Bewerber/in hat eine Ausbildung, die 
aber schon mehr als 4 Jahre zurückliegt –
seither als Helfer/in tätig

oder
Der/Die Bewerber/in hat eine Ausbildung im 
Ausland erworben, diese wurde nicht/ nur 
teilweise anerkannt.

http://www.km-bw.de/
mailto:sekretariat@bsb-bretten.de


Finanzierung – 3 Jahre

100% Lehrgangskosten 
(+ Fahrkosten, ggf. + Kinderbetreuungskosten)

70 % Arbeitsentgeltzuschuss

Schulische Zugangsvoraussetzungen

Wichtiger Hinweis
Die Voraussetzungen werden durch die Schule     
geprüft. 

Schule
Mittlere Reife

Weitere Informationen zu § 6 Erzieherverordnung 
unter: www.landesrecht-bw.de

II. Abschluss Erzieher (m/w/d)
§81 SGBIII

Praxisintegriert (PIA) – 3-jährige Umschulung

Ablauf

In Vollzeit: 3 Jahre (praxisintegriert)

In Teilzeit: 4 Jahre (praxisintegriert)
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Persönliche Zugangsvoraussetzungen 
für eine Förderung

Der/Die Bewerber/in hat keine Ausbildung

oder
Der/Die Bewerber/in hat eine Ausbildung, die 
aber schon mehr als 4 Jahre zurückliegt –
seither als Helfer/in tätig

oder
Der/Die Bewerber/in hat eine Ausbildung im 
Ausland erworben, diese wurde nicht/ nur 
teilweise anerkannt.

Träger / Schulen  

Christiane-Herzog-Schule, Heilbronn
07131 / 928 220
info@chs-hn.de

Augusta-Bender-Schule, Mosbach
06261 8908-50
send@augusta-bender-schule.de

Albert-Schweitzer-Schule, Sinsheim
06221 15-82300
sekretariat@ass-sinsheim.de

Anna-Haag-Schule, Backnang
07191 896-300
ahs@ahs-bk.de 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.id=jlr-SozP%C3%A4dAPVBW2015V2P6
mailto:info@chs-hn.de
mailto:send@augusta-bender-schule.de
mailto:sekretariat@ass-sinsheim.de
mailto:ahs@ahs-bk.de


Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen

Alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unabhängig von Ausbildung,
Lebensalter und Betriebsgröße.

Wenn Berufsabschluss vorhanden, muss dieser mindestens 2 Jahre zurück 
liegen.       Ausnahmen sind möglich.

Beschäftigte/r darf in den letzten 2 Jahren nicht an einer nach § 82 SGB III 
geförderten Anpassungsqualifizierung teilgenommen haben.        

Ausnahmen sind nicht möglich.

Die Weiterbildung kann in Voll - und Teilzeit, berufsbegleitend, online erfolgen. 

Weiterbildungsziel und –umfang sowie Ausschlusskriterien

Arbeitsmarktlich sinnvolle Weiterbildung, die über eine ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz -
fristige Anpassungsqualifizierung hinausgeht.

Maßnahme und Bildungsträger müssen für die Förderung der Agentur für Arbeit zugelassen sein 
(AZAV-Zertifizierung für den Bildungsgutschein).

Die Weiterbildung umfasst mehr als 120 Unterrichtseinheiten. 1 Unterrichtseinheit (UE) = 45 Min.

Keine Maßnahme, zu der der Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelung 
verpflichtet ist.

Keine Förderung bei Aufstiegsfortbildung, die nach Aufstiegsfortbildungsgesetz förderfähig ist.

Weiterbildung im Bereich Kommunikation, Erziehungsleitung, Pädagogik, etc.

III. Anpassungsqualifizierung
§82 SGBIII
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Unter 50 Beschäftigte

100% Kostenerstattung

50-499 Beschäftigte

50% Kostenerstattung
Bis zu 100% ab 45 Jahren und für     
schwerbehinderte Menschen

Ab 500 Beschäftigte

25% Kostenerstattung

Zuschüsse zu den Lehrgangskosten

Unter 50 Beschäftigte

75% Kostenerstattung

50-499 Beschäftigte

50% Kostenerstattung

Ab 500 Beschäftigte

25% Kostenerstattung

Zuschüsse zum Arbeitsentgelt (während der Weiterbildung)

Höhere Zuschüsse für jede Betriebsgröße

+ 5% bei Qualifizierungs-vereinbarungen der Sozialpartner 
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